
Impressum 

Herausgeber 
Landesmusikjugend NRW  
im Volksmusikerbund NRW e.V.
 
Redaktion 
Danica Dreisbach 
Anke Wamser

Satz & Layout / Gestaltung 
Anja Rickert

Kontakt

Landesmusikjugend NRW
Landesgeschäftsstelle
info@lmj-nrw.de
www.lmj-nrw.de

Volksmusikerbund NRW e.V.
Landesgeschäftsstelle
gst@vmb-nrw.de
www.vmb-nrw.de

Gefördert durch:

Schutzkonzept  
gegen sexualisierte  

Gewalt … 

… in Musikvereinen  
und Spielmannszügen

Sie haben noch Fragen?

Zum Schutzkonzept in Ihrem Verein? Sagen 
Sie was und stellen Sie Ihre Fragen an Ihren 
Verein.

Allgemein zum Thema Schutzkonzept gegen 
sexualisierte Gewalt? Wenden Sie sich an die 
Landesmusikjugend NRW info@lmj-nrw.de 
oder informieren Sie sich auf der Homepage 
der Landesmusikjugend NRW im Volksmu-
sikerbund NRW www.lmj-nrw.de

GIBT ES 
FRAGEN?

Landesmusikjugend NRW
Die Jugendorganisation im Volksmusikerbund NRW e.V.



Miteinander soll im Verein eine Strategie  
und Struktur (Schutzkonzept) aufgebaut  
werden, die die Kinder und Jugendlichen 
vor sexualisierter Gewalt schützt und ihnen 
dort einen sicheren Ort bietet.

Stark, denn außer der musikalischen  
Ausbildung, werden die Kinder und Jugend
lichen hier auch zu starken Persönlichkeiten.  
Hier erleben sie, dass ihre Anregungen  
und Meinungen gehört werden und sie damit 
etwas bewegen können.

Füreinander, denn nur wer sich füreinander 
einsetzt, kann miteinander etwas bewirken. 

Das Schutzkonzept im Musikverein und  
Spielmannszug hat zwei Eigenschaften:

1. Prävention: 
	• Kinder und Jugendliche in ihren  

Rechten bestärken
	• Ansprechpartner und  

Beschwerdeverfahren einrichten
	• Tätern keine Möglichkeiten für  

Übergriffe bieten

2. Im Gewaltfall:
	• einen Ansprechpartner bieten
	• umgehende und angemessene  

Reaktion mittels eines Notfallplanes
	• Lösungen suchen
	• fachkundige Hilfe vermitteln
	• das Geschehene aufarbeiten  

Der Schwerpunkt liegt auf der Prävention!  
Niemand möchte, dass der Ernstfall eintritt! 

Muster für verschiedene 

Beschwerdeverfahren

Beschwerde persönlich,  
per Email, Telefon oder  
Post an eine benannte 

 Ansprechperson  

Beurteilung der Situation  

Rücksprache mit dem  
Vorstand  

Problemlösung
 

im Fall sexualisierter Gewalt 
greift ab der geäußerten  

Beschwerde der Notfallplan

Beschwerde an  
Vertrauensperson  

Rücksprache der  
Vertrauensperson mit  

benannter Ansprechperson  

Austausch und Beurteilung  
der Situation 

Rücksprache  
mit dem Vorstand 

Problemlösung 

im Fall sexualisierter Gewalt 
greift ab der geäußerten  

Beschwerde der Notfallplan

Beschwerde in den  
Kummerkasten einwerfen  

regelmäßige Leerung durch 
eine benannte Person  

Problemlösung herbeiführen  

diese auf allgemeinem Weg 
bekannt geben / Feedback 

bei Wahrung der Anonymität 
des Beschwerenden

Nummer gegen Kummer –  
Kinder- und Jugendtelefon:  

116 111

Kontakt zur lokalen 
Kooperationsstelle:  

(vom Verein zu benennen)

A

1

2

B

Der persönliche  
Weg innerhalb  

des Vereins

Anonymer Weg 
innerhalb  

des Vereins

Anonymer Weg  
im Krisenfall


